
 

 

 

 

 

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Berlin 

 

- einerseits - 

 

 

 

und 

 

 

 

der GKV-Spitzenverband 
(Spitzenverband Bund der Krankenkassen), K.d.ö.R., Berlin 

 

- andererseits - 

 

 

 

vereinbaren Folgendes: 
 

 

  



 

 

Artikel 1 
Änderung der Vereinbarung über die qualifizierte ambulante Versorgung 

krebskranker Patienten „Onkologie-Vereinbarung“  
(Anlage 7 BMV-Ä) 

 
In § 3 Absatz 4 werden die Wörter „30 mit intravasaler“ durch die Wörter „15 mit intravasaler“ 

und die Wörter „20 mit intravasaler“ durch die Wörter „10 mit intravasaler“ ersetzt. 

 

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Die Änderung tritt mit Wirkung zum 01.01.2024 in Kraft. 

 

Berlin, den 20.10.2023 

 

 

Kassenärztliche Bundesvereinigung, K.d.ö.R., Berlin 

 

 

 

GKV-Spitzenverband, K.d.ö.R., Berlin 


